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11. Juni 2026 

 

Beschlussprotokoll 
der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2026 

19:30 Uhr im Probelokal über der grossen Turnhalle der Mehrzweckhalle 

 

Vorsitz: Daniel Meier, Gemeindepräsident 

Protokoll: Katrin Buser, Gemeindeschreiberin 

Anwesende Stimmberechtigte: 29 inkl. Gemeinderat 

Pressevertretung: keine 

 

Als Stimmenzähler werden gewählt: 

://: Andreas Steiner, Toni Reber 

 

 

Traktanden 

1. Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2025 

://: Die Gemeindeversammlung beschliesst, dass nur das Beschlussprotokoll verlesen 

werden soll. 

Die Gemeindeschreiberin verliest das Beschlussprotokoll. 

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

2. Genehmigung Traktandenliste 

://:  Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 

3. Rechnung 2025 der Einwohnergemeinde Buckten 

://: Die Rechnung 2025 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 31'273.19 wird 

einstimmig genehmigt. 

4. Sozialdienst Oberes Homburgertal 

://: Der Bildung des regionalen Sozialdienstes Oberes Homburgertal mit Buckten als 

Leitgemeinde wird einstimmig zugestimmt. 

://: Der Kredit von CHF 60'000 für die Beschaffung der Hard- und Software und für die 

Einrichtung der neuen Arbeitsplätze wird einstimmig genehmigt. 

 

5. Information Strassensanierungen 

Nur Information, keine Anträge, keine Beschlüsse.  

 

6. Verschiedenes 

Keine Wortmeldungen, keine Beschlüsse. 
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Im Namen der Gemeindeversammlung Buckten 

 

 

 

Daniel Meier Katrin Buser 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

 

 

 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung 
Ein Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung wird gemäss Gemeindegesetz § 49 der Urnenabstimmung 
unterstellt, wenn dies ein Zehntel der Stimmberechtigten innerhalb von 30 Tagen unterschriftlich verlangt. 
Vom Referendum ausgenommen sind Beschlüsse über Voranschlag, Nachtragskredite zum Voranschlag, 
Rechnung und Steuerfuss, Wahlen. 
Gegen Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Juni 2026 kann das Referendum bis zum 11. 
Juli 2026 ergriffen werden. 

 

 


